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ZeSo 2/97 Berichte

will die Beiträge an die Versicherten
vermehrt aufgrund der tatsächlichen
Kosten der Hilfsmittel berechnen. Diese
Regelung gilt auch für die Haltungskosten

von Blinden/ührhunden.
Betriebs- und Unterhaltskosten für

Hörgeräte werden nicht mehr von der IV
übernommen. Der Aufwand für die
Vergütung durch die IV steht in einem krassen

Missverhältnis zum ausbezahlten
Betrag von jährlich rund 115 Franken
pro Hörgerät. Sollten aufgrund der
Verordnungsänderung Härtefälle entstehen,

können diese durch Ergänzungsleistungen

(EL) oder Gelder von dritter
Seite (z.B. von durch die IV subventionierten

«Pro»-Werken) aufgefangen
werden.

Eine weitere Änderung der HVI
präzisiert den Anspruch aufVergütung von
Abänderungskosten bei Motorfahrzeugen: Die
Kostenübernahme beschränkt sich neu
auf volljährige Versicherte. (Transport-
und Reisekosten von Kindern werden

weiterhin als Bestandteil von Sonderschul-

oder anderen Eingliederungs-
massnahmen abgegolten.)

Tiefere Mieten für Elektrobetten

Mit einem neuen Vertrag zwischen IV/
EL und den Elektrobett-Mietstellen soll
die Qualität und Einheitlichkeit unter
den Mietstellen verbessert werden. So

werden neu beispielsweise Minimalan-
forderungen sowohl an die Mietstellen
als auch an ein von der IV bezahltes Mietbett

formuliert. Zudem lagen die
Mietpreise für Elektrobetten über den
üblichen Marktpreisen. Im Frühjahr 1996

rügte der Preisüberwacher die grossen
Preisunterschiede. Während einer
Ubergangsfrist von zwei Jahren vergütet die
IV neu einen monatlichen Mietpreis von
105 Franken je Bett (bisher 140). Der
Preis wird auch künftig den Marktpreisen

angepasst. pd/gem

Schweiz-Zypern: Abkommen über Soziale Sicherheit

Seit dem 1. Januar ist das Abkommen
über Soziale Sicherheit zwischen der
Schweiz und Zypern in Kraft. Der
Geltungsbereich umfasst die Gesetzgebungen

beider Staaten über die Alters-,
Hinterbliebenen- und Invalidenversiche-
rung (AHV und IV). Ferner sind gewisse

Bestimmungen über die Unfall- und
Krankenversicherung vorgesehen. Der

Vertrag bringt eine weitestmögliche
Gleichbehandlung der Staatsangehörigen

beider Vertragspartner und gewährleistet

insbesondere die Auslandszah-

lung der Renten.
Das Abkommen war bereits im Mai

1995 unterzeichnet worden; in der
Zwischenzeit schlössen beide Staaten das

Ratifikationsverfahren ab. pd
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